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         Die FREIHEITLICHEN Bezirksräte stellen gemäß § 23 der Geschäftsordnung 
der Bezirksvertretungen, eingebracht in der Sitzung der Bezirksvertretung für den 
21.Bezirk, am 26.09.2012, folgende 
 
 
 

ANFRAGE 
betreffend Umsiedlung der Ziesel Population  

 
1. Mit welcher Rechtfertigung plant die Stadt WIEN die illegale Umsiedelung 

der Zieselpopulation nördlich des Heeresspitals? 
 

2. Mit welcher Begründung werden geltende Artenschutzbestimmungen u. EU 
Richtlinien wie die FFH Richtlinie (RICHTLINIE 92/43/EWG DES RATES) missachtet? 

 
 
 

BEGRÜNDUNG 

         Durch die geplante illegale  Umsiedelung der Zieselpopulation auf 
sogenannte Ausgleichsflächen und die darauf folgende Zerstörung des Habitats 
durch Bebauung wird gegen geltende Artenschutzbestimmungen sowie gegen die 
FFH Richtlinie (RICHTLINIE 92/43/EWG DES RATES) verstoßen. Diese Vorgangsweise 
verlangt nach begründeter Rechtfertigung, da der dadurch entstehende Schaden 
erheblich sein wird. 
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